
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2020/6/22 Ra 2020/19/0151
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.2020

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 2005 §3 Abs1

Rechtssatz

An das Wissen eines Asylwebers über den von ihm angenommenen Glauben bzw. einzelne theologische

Fragestellungen dürfen keine überzogenen Erwartungen geknüpft werden (vgl. VwGH 14.3.2019, Ra 2018/18/0455;

25.3.2020, Ra 2020/14/0130).
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